
OIB Richtlinie 6 und 
Bautechnikverordnung - 
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9. Februar 2021 
9.00 bis ca. 12.00 Uhr 
online

OIB Richtlinie 6 und  
Bautechnikverordnung - Neu - LIVE
ONLINE-TRAININGSSEMINAR

Termin: 9. Februar 2021, 9.00 – ca. 12.00 Uhr

Ort: Online-Meeting, PC/Laptop mit Mikrofon 

erforderlich

Zielgruppen: Personen mit Grundkenntnissen 

der Energieausweis-Berechnung, u.a. 

Energieausweis-AusstellerInnen, PlanerInnen, 

ArchitektInnen, EnergieberaterInnen, 

Installateure, Anbieter von Gebäude- und 

Heiztechnik etc.  

Teilnahmebeitrag: 30 Euro zzgl. 10 % MWSt.,  

verbindliche Anmeldung erforderlich

Information und Anmeldung:

bis spätestens 2. Februar 2021 
(Achtung: begrenzte TeilnehmerInnen-Zahl)

OÖ Energiesparverband, Landstraße 45, 4020 Linz

Tel: 0732-7720-14386, office@esv.or.at,  

www.energiesparverband.at 

ZVR 171568947, UID ATU 39283707

ONLINE-TRAININGSSEMINAR

Gefördert aus Mitteln des Landes Oberösterreich

Co-funded by the Intelligent Energy Europe

Programme of the European Union



BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Katastralgemeinde

Baujahr

Letzte Veränderung

KG-Nr.

SeehöheGrundstücksnr.

Muster

Einfamilenhaus

Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten 

Musterstraße 11

4020 Linz

1234/5

2020

Linz

45203

266 m

Umsetzungsstand

GEE,SKf2eq,SKCOSKPEBRef,SKHWB

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

   B

   A

A++    A++

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch
eines österreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines
dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.
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Inhalte 

Die Novelle der Bautechnikverordnung bzw. 

die neue OIB Richtlinie 6 beinhaltet u.a. die 

Berechnungsmethoden für Energiekennzahlen, 

Anforderungen an Niedrigstenergiegebäude 

sowie an die Elektromobilitäts-Ladeinfrastruktur 

bei Gebäuden. Es gibt Änderungen bei der 

Berechnung der Kennzahlen, so ändern sich 

z.B. die Ansätze bei der Innentemperatur, dem 

Luftwechsel und der Verschattung. Die neue OIB 

Richtlinie 6 bringt auch Änderungen beim Layout 

des Energieausweises.

Im Mittelpunkt des Online-Trainingsseminars 

steht die Umsetzung der neuen 

energierelevanten bautechnischen 

Bestimmungen im oö. Baurecht.

Themenüberblick:

   Die neue OIB-Richtlinie 6

   Inhalte des Energieausweises

   Berechnung des Heizwärmebedarfs

   Wohngebäude und Nichtwohngebäude

OIB Richtlinie 6 und  
Bautechnikverordnung - Neu - LIVE
ONLINE-TRAININGSSEMINAR


